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Jeobachter.

Wochenblatt fiir Erziehung und Unterricht.

Herausgegeben von einem Consortium der ziircherischen Lehrerschaft.

Neue Folge. IV. Jahrgang.

ZURICH, den 27. September 1878.

Nro. 29,

Der ,Pidagogische Beobachter* erscheint jeden Freitag. — Einsendungen sind an die Redaktion, Inserate an die Expedition zu adressiren.
Abonnementspreis franco durch die ganze Schweiz: jilrlich Fr. 4. —, halbjdbrlich Fr. 2. 20.
Inseratgebiihr: 15 Cts. (12 Pfg.) die dreigespaltene Petitzeile oder deren Raum.

Schweiz. Lehrertag in Zirich
den 8., 9. und 10. September 1878.

III.

Die Hauptversammlung wurde von Herrn Prof. Vogt
prasidirt. In seinem Erdffnungswort wies er darauf hin,
dass, wihrend die schweiz. Lehrerschaft in freiester Weise
tagt und diskutirt, im deutschen Nachbarlande das Parla-
ment ein Ausnahmegesetz berdth, durch welches das Ver-
einsrecht untergraben, die freie Diskussion erstickt werden
soll. Wohl haben wir schon Gelegenheit gehabt, neidische
Blicke in das rasch sich einigende Deutschland hiniber zu
werfen; um die neueste Errungenschaft aber werde es wol
Niemand beneiden.

Herr Regierungsrath Dr. Stossel referirte hierauf in
zweistiindiger Rede dber die Aufgabe des Bundes
bhetreffend die Volksschule, inshesondere den
in Artikel 27 der Bundesverfassung geforder-
ten «genitigenden Primarunterricht». (Die Thesen
sind in Nr. 35 mitgetheilt worden.)

Es gibt Fragen, die, einmal aufgeworfen, nicht zur Ruhe
kommen, bis sie gelost sind. Eine solche ist die Forde-
rung eines eidgen. Schulgesetzes. Sobald die Revision der
Bundesverfassung ventilirt war, stellte die schweiz. Lehrer-
versammlung, welche 1871 im gleichen Raume tagte, ein
beziigliches Postulat auf. Im Jahr 1874 berieth der
Lehrertag in Winterthur, unter dem frischen Eindruck der
endlichen Annahme der Verfassung mit ihrem Art. 27
iber die Grundlinien eines Gesetzes, entworfen von Herrn
Sieber. Im September 1877 kam die Lehrerschaft der
franz. Schweiz in Freiburg zu dem Schluss, ein Gesetz sei
nicht nothwendig (il n’y a pas lieu de provoquer une loi
fédérale), wobei der waadtlindische Erziehungsdirektor Boi-
ceau, der doch in Winterthur fiir ein Gesetz sich aus-
gesprochen, nun auch in die Kantonesen-Trompete blies.
Die wichtigste Kundgebungder letzten Zeit iiber diesen Gegen-
stand ist der 150 Seiten umfassende Bericht des Herrn
Droz an den Bundesrath. Die Quintessenz dieses Berichtes
ist, dass der eidgen. Direktor des lnnern ein schweizer.
Schulgesetz zwar fiir thunlich und wiinschbar, aber zur
Zeit nicht fir opportun erachtet. Doch soll das Vorgehen
des Bundes kein bloss negatives oder gelegentliches (Be-
handlung der Rekurse etc.), sondern ein positives, schopfe-
risches sein. — Die Forderung des geniigenden Primar-
unterrichts ist bei uns von ultramontaner Seite aufs Tapet
gebracht, und dann von schulfreundlicher Seite, freilich in
anderm Sinne aufgenommen worden. Der Pius-Verein von
Obertoggenburg verlangte 1870 als Minimum «Gedrucktes
und Geschriebenes lesen und seinen Namen schreiben». Wer
das nicht konne, soll weder stimm- noch vertragsfihig sein

und unter Vormundschaft stehen. Im Uebrigen vollstin-
dige Lehr- und Lernfreiheit. Kein Schulzwang. — Schon die
deutsche Reichsverfassung von 1849 enthielt den Passus,
dass fir die Bildung der Jugend gentgend gesorgt
werden miisse. Minister Ladenburg definirte den Ausdruck
dahin: es soll dem Staatsbiirger durch die Schule der-
jenige Grad von Reife gegeben werden, der ihn befihigt,
seine politischen Pflichten und Rechte wahrzunehmen. —
Die Rekrutenprifungen reichen nicht an diese Forderung
hinan und konnen nicht als Massstab fir das Minimum
dienen, schon desswegen nicht, weil sie die eine Hilfte
der Jugend, die weibliche, ausser Acht lassen. — Die
Berner haben daher jingst eine andere Art von Prifungen
eingefiihrt, die Examen bei dem Schulaustritt. (Schon im
Jahre 1784 schrieb ein Gesetz im Berner Jura vor, die
Schulpflicht daure an, bis genligende Resultate erreicht
seien). ~Aber der Referent fiirchtet die Schwierigkeit der
Durchfibrung und die Schattenseite aller Examen, das
Arbeiten auf den blossen Schein.

Das — nie ganz publizirte — Unterrichtsgesetz des
helvetischen Ministers Stapfer weist der Elementar-
(Volks-)schule die Aufgabe zu, alle Kinder beiderlei Ge-
schlechts zur Ausiibung ihrer Rechte und Pflichten zu be-
fihigen, damit sie einst in ihrem Berufe den Mitmenschen
niitzlich sein konnten. Die elementare Bildung soll der
Masse des-Volkes zu Hilfe kommen, seine landwirthschaft-

‘li¢hen undiindustriellen Tugenden ausbilden, es zum wahren

Glicke heranziehen, sein unscheinbares Dasein mit der
Wiirde der Menschen verséhnen, seine schweren Arbeiten
erleichtern und deren Werth erhdhen. Die Biirgerschule
sollte nach Stapfer ausser dem Lesen, Sprechen, Schreiben,
Rechnen umfassen: Franzosische Sprache, Naturkunde,
Geographie, Geschichte, Handwerkskunde, Lehre vom
menschlichen Korper, Hauswirthschaft, Buchhaltung, Ver-
fassungskunde, wirthschaftliche Grundbegriffe, Moral. Sie
soll ihre Schiiler zur Humanitdt, d. h. zur Aushildang aller
Krifte fihren. — Aehnlich definirt das ziirch. Schulgesetz
die Aufgabe der Volksschule. — Professor Bluntschli
in Heidelberg will, dass durch die Schule der Jugend das
geboten werde, was sie veredelt, was Liebe zu Tugend und
Vaterland weckt, was tiber die Erscheinungen des tiglichen
Lebens aufklirt, was mit klarem Auge in die Wirklichkeit
schauen lehrt. Oberamtmann Hirzel verlangte 1829 als
Grundlage des Schulunterrichts ein Lesebuch, worin das
Wichtigste enthalten sei aus der Astronomie, Geographie,
Geschichte, Physik, Botanik, Zoologie, Landokonomie, Ge-
sundheitslehre, Rechtskunde und Sittenlehre, alles nach dem
Grundsatz, fir die Jugend sei das Beste gut genug.

Der Referent ist der Ansicht, der Begriff geniigend
lasse sich nicht absolut definiren; er stehe im Zusammen-
hang mit den Kulturbedirfnissen des Volkes. Die Aufgabe
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der Schule sei, die Kultur der Gegenwart tberzutragen
auf die kiinftige Generation. Sie bestehe nicht in erster
Linie in der Beibringung von Kenntnissen, sondern in der
Anleitung zum selbsteigenen Denken in der Schulung des
Geistes fiir die Anhandnahme aller Lebensaufgaben. Dieses
Ziel kann jedoch nur erreicht werden bei genigender Schul-
zeit, durch geniigend gebildete und besoldete Lehrer unter
Mithilfe von gentigenden Lehrmitteln.

Der Gesetzentwurf des Hrn. Droz stellt die Schulen
unter die Aufsicht der Kantonalbehdrden, von direkter eid-
genessischer Aufsicht ist bei ihm nicht die Rede; dem
Referenten ist dies dagegen gerade die Hauptsache, wenn
sie moglichst schonend und wirksam realisirt werden kann.
Er wiinscht nicht einen piadagogischen Inspektor mit Adjunkt,
wie dies schon vorgeschlagen worden, das sieht zu bireau-
kratisch aus, sondern eine Zentralkommission, deren Glieder
ihren Inspektionskreis hiutig wechseln miissten. Dasselbe
sollte auch bei den pidagogischen Experten der Rekruten-
prifungen der Fall sein; die Resultate wiirden zuverlis-
siger werden. Diese Zentralkommission (oder eidgendssischer
Erziehungsrath, wenn durch ein Gesetz sanktionirt) hitte
dem Bundesrath Berichte und Vorschlige, inshesondere
einen umfassenden padagogischen und statistischen Jahres-
bericht, vorzulegen. Dadurch, dass ihre Mitglieder andere
Kantone inspiziren, wiirde manches Vorurtheil, manches
Misstrauen beseitigt, und das angestrebte Ziel der Ein-
heitlichkeit nach und nach erreicht werden. Ein guter
Anfang zur gegenseitigen Bekanntschaft, welche das beste
Mittel zur Selbsterkenntniss ist, wurde durch die Griindung
der permanenten Schulausstellung gemacht; doch ist zu be-
dauern, dass trotz aller Bemithungen die Sammlung der
Lehrmittel noch eine sehr unvollstindige ist. Der Zentral-
kommission wirde eine Kompletirung sehr leicht fallen.

Wihrend Herr Droz eine Unterrichtszeit von 9
Jahren (6 volle und 3 reduzirte Jahre fur die mit geni-
genden Kenntnissen Versehenen) oder von 8 vollen Jahren
verlangt, erwihnt er der Fortbildungsschule gar nicht.
Und doch gehort sie nach der Definition des Primarunter-
richts ebenfalls in dessen Rahmen. Der Referent unter-
scheidet innert derselben drei Stufen; auf der ersten Stufe
(6.—12. Jahr) wiegt der elementare, auf der zweiten
(12.—16,) der reale, auf der dritten (16.—18. oder 20.)
der ideale Charakter des Unterrichts vor. Auf der letzten
Stufe konnen Lehrer an hohern Schulen, Aerzte und andere
im praktischen Leben stehende gebildete Minner sich am
Unterrichte betheiligen. Dass sie moglich ist, beweist der
Kanton Thurgau.

Eine weitere Liicke im Droz'schen Entwurf erblickt
Herr Stossel in dem DMangel einer Bestimmung iber das
Maximum der Schilerzahl. Es gibt immer noch
eine erhebliche Zahl Schulen mit 100 und mehr Schilern.
Auch das Absenzenwesen ist vielorts ein wunder Fleck,
dem der Bund seine Aufmerksamkeit schenken muss. In
Betreff der Lehrmittel soll er sich nicht bloss darauf
beschrinken, zu beaufsichtigen und zu genehmigen, sondern
er wird sich direkt an der Erstellung derselben betheiligen.
Ein Anfang hiezu ist 1874 in einem Konkordat gemacht
worden; der Wechsel der Erziehungsdepartements der betr.
Kantone hat indess die Zeitigung der Frucht verunmoglicht.
Viele der vorhandenen Lehrmittel sind, abgesehen vom
Inhalt, trotz mangelhafter Ausstattung zu theuer. Ein
grosseres Absatzgebiet wiirde nach jeder Beziehung vor-
theilhaft wirken. Die einzigen, tber eine grossere Zahl von
Kantonen verbreiteten Lehrmittel, die von der gemein-
niitzigen Gesellschaft in’s Leben gerufenen Lesebiicher von
Tschudi und Autenheimer sprechen hiefiir.

Der eidgen. Direktor des Innern will die Bundesfinanzen
nur fir die Lehrerbildung heranziehen, sei es zur Griindung
einer schweiz. Novmalschule, sei es zur Unterstitzung der

bestehenden Seminarien. Der Referent sieht keinen wesent-
lichen Vortheil darin, zu den 26 Seminarien der Schweiz
noch ein oder einige neue zu fiigen: sie wirden gerade aus den
Kantonen, die besser gebildeter Lehrer am meisten bediirfen,
nicht besucht, weil diese ihre Lehrer auch am schlschtesten
besolden. Es gibt Kantone, die zu arm sind, um durch an-
stindige Besoldungen tiichtige Lehrer anzuziehen, und die zu
arm bleiben, wenn sie nicht vom Bunde unterstiitzt werden.
Der Referent weist an einer Zusammenstellung der Lei-
stungen fiir's Schulwesen per Kopf der Bevélkerung verschie-
dener Kantone nach, dass diese ein Gradmesser fiir den
Stand des Schulwesens sind. — Sage man nicht, der Bund
habe hiefir kein Geld; verlangt er ja eine recht erheb-
liche Summe fiir das unproduktive Militirwesen, und doch
sitzt die Kultur nicht auf den Gewehrliufen, Der Bund
kann nur wirksam in das Schulwesen eingreifen, wenn er
in die Tasche greift, und umgekehrt: man ldsst sich die
Einmischung des Staates gerne gefallen, wenn er zahlt.

Wer sind diejenigen, welche die Wiinschbarkeit eines
eidgen. Schulgesetzes bestreiten? Es sind erstens die, welche
mit der Parole der «personlichen Freiheit> gegen jede
staatliche Intervention zu Felde ziehen. Sie sind nicht
sehr zu fiirchten, denn auch in den letzten Kantonen er-
streckt sich bereits die Staatsgewalt auf das Gebiet der
Schule. Andere besorgen Vermehrung der Biireaukratie
und der papierenen Erlasse. Diesen antwortet der Referent,
es komme auf die Art der Ausfihrung an, mit Hinweisung
auf Amerika, wo in gewissen Staaten der Inspektor den
versammelten Biirgern Bericht erstattet und ihnen seine
Wiinsche und Rathe mittheilt, wodurch die Inspektion sehr
populir geworden sei. — Auch die Gafahr, dass die vor-
geschrittenen Kantone zu ihrer ékonomischen Erleichterung
auf das eidgendssische Minimum abstellen kénnten, ist eine
imagindre; sind doch die Besoldungsansitze in den kan-
tonalen Schulgesetzen auch Minima, tdber welche viele Ge-
meinden freiwillig hinausgegangen sind. Ebenso hindert
das eidgendssische Obligatorium betreffend die Leistungen
der Schule die Kantone keineswegs, ein weiter gehendes
Obligatorium festzusetzen.

Wenn wir so vermehrte Anforderungen an Bund wund
Kantone stellen, so wollen wir anderseits nicht vergessen,
dass auch die Lehrer von sich aus noch Manches besser
machen, maunche Liicke ausfillen kdnnen; dass namentlich
der Unterricht da und dort noch volksthiimlicher gestaltet
werden kann nach dem Grundsatz: non scholae, sed vitae.

Der Referent hiilt die Chancen fiir die Annahme eines
eidgen. Schulgesetzes nicht fiir ungiinstic, da ja auch die
hervorragenden Staatsmdnner der Westschweiz fiir den
Art. 27 eingestanden seien. Uebrigens sieht er eine all-
fillige Verwerfung lieber, als ein zehnjihriges Todschweigen.
Nicht bloss darf und kann der Bund einschreiten, sondern
er wird und muss, so gebietet es ihm die Pflicht der Selbst-
erhaltung. Washington bat den amerikanischen Kongress,
alle Anstrengungen und Hilfsmittel der allgemeinen Bil-
dung zuzuwenden, um die Offentliche Meinung zu einer
einsichtigen zu machen. Und Prof. Hilty in Bern bezeich-
net als Zweck und Kern der demokratischen Republik die
Hebung des ganzen Volkes; leistet sie das, so werde ihr
die Zukunft gehoren.

Das Referat des Herrn Dr. Stossel erntete lebhaften
Beifall. Die Diskussion wurde durch Herrn Schulinspektor
Heer in Glarus eroffnet. Er bekennt sich als Freund
eines eidgendssischen Schulgesetzes und des Einheitsge-
dankens tberhaupt. Aber er hilt den Augenblick noch
nicht fir gekommen. Das beweise der Entwurf des Hrn.
Droz mit seinen vielen Halbheiten und Vorbehalten. Ueber-
all in den Kantonen zeige sich das Streben, die Schul-
gesetze den Forderungen der Gegenwart gemiss zu gestal-
ten. Die letzten 10 Jahre weisen eine grossere Zahl von



Schulgesetzrevisionen als auf die vorhergehenden 20 Jahre. —
Die Ergebnisse der Rekrutenprifungen konnen nicht als
Massstab fir die Leistungen der Primarschule angesehen
werden. So seien auch dies Jahr die erstern im Kanton
Glarus sehr unerfreuliche, wihrend doch die Primarschule
Befriedigendes leiste. Das Uebel liege in dem Mangel an
Fortbildung. — Herr Heer glaubt, der Bund sollte sich
zur Zeit darauf beschrinken, die Lehrerbildung zu heben
und zu einer einheitlichen zu gestalten. Zu diesem Zwecke
misste er sich Aufschliisse tber die Vorbedingungen zum
Eintritt in die Seminarien verschaffen, in welchen grosse
Verschiedenheit herrsche, und die Einheitlichkeit zuerst
hier durchgefiihrt werden. Sodann wire die gelegentliche
Grindung einer Zentralanstalt zu winschen, welcher die
spezielle Berufsbildung zugewiesen wiirde, und welche zu-
gleich der Haupttriger des Einheitsgedankens wire im
Gegensatz zu verschiedenen andern Seminarien, welche
Seperattendenzen huldigen.

Herr Rektor Hunziker in Zirich bezeichnet es als
eine Aufgabe des Lehrervereins, die Ueberzeugung von der
Nothwendigkeit eines Bundesschulgesetzes zu hegen und
zu verbreiten. Diesem Zweck diene auch die permanente
Schulausstellung. Er definirt sie als einen Versuch der
Zusammenstellung dessen, was auf dem Gebiet der Schule
zur Orientirung dient, gegeniber der 25zdhligen Viel-
kopfigkeit ein Zentralorgan, bei dem man sich Auskunft
holen kann. Die moralische Unterstiitzung, die das Unter-
nehmen bis jetzt gefunden, ist eine sehr erfreuliche, dagegen
die okonomische eine minime. Sie verspricht jedoch, mit
der Zeit der einheitlichen Gestaltung und Hebung des Schul-
wesens einen grossen Dienst zu leisten.

Alle ibrigen Redner driickten ihre Zustimmung zu dem
Sinn und Geist der Thesen Dr. Stdssel’s aus. Ebenso er-
klirte sich die Versammlung mit tbergrosser Mehrheit zu
Gunsten eines Schulgesetzes, akzeptirte aber auch den
Wunsch Heer’s, der Bund moge unter allen Umstinden auf
die Hebung der Lehrerbildung Bedacht nehmen, und wies
dagegen den Antrag Hunziker’s, «die Versammlung spreche
den Wunsch aus, dass die schweizer. permanente Schul-
ausstellung in Zirich durch Bund und Kantone unterstiitzt
werden moge,» an den Zentralausschuss zu geeigneter Be-
handlung.

Geschiftliche Sitzung des schweiz. Lehrervereins.

1. Der Priisident des Zentralausschusses, Herr Semi-
nardirektor Riegg, erstattete Bericht iber die Thitigkeit
dieser Behorde.

2. Die Rechnung, vorgelegt durch den Kassier, Herrn
Heer, weist auf Ende 1877 ein Vermdgen von Fr. 11,208,
eine Vermogensvermehrung von Fr. 152 gegeniiber 1376,
und auf 1. Juli einen Saldo von Fr. 489.

3. Eine Motion des Hrn. Redaktor Wyss, betreffend
Anniaherung der Orthographie der schweiz. Lehrerzeitung
an die gebriuchliche, wurde dem Zentralausschuss iiber-
wiesen.

4. Die in Erneuerung fallenden Mitglieder des Zentral-
ausschusses, die Herrn Gunzinger, Rebsamen, Vogt und
Wyss wurden simmtlich wieder gewihlt, letzterer jedoch
bloss mit 55 gegen 54 Stimmen, welch’ letztere auf Hrn.
Dr. Wettstein in Kiisnacht fielen, nachdem die Herren
Weingart in Bern und Lémmlin in Thun scharfe Angriffe
auf die antifortschrittliche Haltung der Lehrerzeitung in den
Berner-Schulfragen gemacht hatten.

Das Schlussbankett, welches um 12 Uhr begann, war
weniger zahlreich, als dasjenige vom Montag, immerhin noch
von 4—500 Theilnehmern besucht. Um 10 Uhr hatte das
Organisationskomité — trotz fortdauernd tritber Witterung —
die Ausfiihrung der projektirten Seefahrt definitiv beschlos-
sen, und da dieselbe schon um 2 Uhr ihren Anfang nahm,

konnte sich das Bankettleben nicht mehr in gewiinschter
Weise entwickeln. Das Tonhalleorchester arbeitete neuer-
dings tapfer und sauber und schloss damit in wirdiger
Weise die schone Reihe musikalischer Produktionen, welche
den Festgenossen im Verlauf der drei Tage geboten wurden.
Drei Redner nahmen rasch nach einander das Wort. Hr.
Seminardirektor Riegg von Minchenbuchsee gab seiner
Freude dariiber Ausdruck, dass der schweizerische Lehrer-
verein aus einem kleinen Hiuflein, wie er es hel der
Grindung (in Birr, Kanton Aargau) gesehen, zu einem
so michtigen Heer herangewachsen sei, wie wir es heute
vor uns haben. Das Ideal einer schweizerischen
Volksschule und eines im gleichen freien Geist arbei-
tenden Lehrstandes riickt immer mehr seiner Verwirklichung
entgegen, so gross auch die Zahl der Widerstrebenden zur
Stunde noch ist. (Der Redner schaltet eine Bemerkung
iiber die famose Basler Erziehungsdirektion ein, welche be-
kanntlich der dortigen Lehrerschaft den Besuch der Lehrer-
tage durch ein geistreiches Dekret erschwerte). Sein Hoch
gilt der Macht der Bildung, als derjenigen Macht, die
unserer Republik allein Kraft und Bestand zu geben ver-
moige. — Herr Schneebeli von Zirich behandelte die
Lehrerinnenfrage in einem Poem, das wir an anderer
Stelle in extenso bringen. Der Grundgedanke desselben
(Gleichstellung in Bildung, Rechten und Pflichten) wurde
von der Grosszahl der Anwesenden sehr beifilllic aufge-
nommen. Endlich gab Hr. Limmlin von Thun dem
Dank der Schweizerlehrer gegeniiber dem Festort Aus-
druck, insbesondere den Behorden und Lehrern desselben
fir die vorziiglichen Anordnungen und die Fille von
schonen Genfissen, mit denen sie diese Festtage aus-
statteten. — Die Seefahrt verlief recht freundlich. Was
die Natur nicht bieten wollte, das ersetzte reichlich der
frisch sprudelnde Humor, welcher in den Reihen der vier-
hundert Schulmeister beim Genuss des trefflichen «Stoffes»
aus der Utobrauerei sich zu entwickeln begann. Bei
Widensweil wurden die Oberlinder (Glarner, Biindner,
Schwyzer etc.) ausgeladen, und unter heiterem Sang kehrte
der Rest um 4 Ulr in die Feststadt zuriick. Das nicht
offizielle «Absenden» im Café Krug hrachte Einzelnen
noch manch schonen Augenblick des freundschaftlich-kolle-
gialischen Aufthauens, — DMomente, die auf jedes Lehrer-
leben so iiheraus wolthitig wirken.

Ueber die Ausstellungen (namentlich die Pestalozziana)
hoffen wir nachtriglich einen ausfihrlichern Bericht geben
zu konnen und schliessen fir heute, indem wir, ohne den
Vorwurf der Selbstiiberschitzung zu verdienen, glauben
aussprechen zu diirfen:

Die schweizerischen Lehrertage in Zirich vom 8. bis
11. September waren reich an Arbeit und vielfach niitz-
lichen Anregungen; — sie waren frei von dem mit Recht
immer mehr verpinten Festschwindel und gerade deshalb
werden die Friichte derselben auch solid und nicht blos
taube Niisse sein.

Ueher das Verhilliniss der Realien zum Sprachunterricht.
Vortrag am Schweiz. Lehrertag, 9. September 1878,
von H. Wettstein.
(Schluss,)

Da die sprachliche Verwerthung des realistischen Stoffes von
dem Verstiindniss des letztern bedingt ist, so ist es fir den Sprach-
unterricht unerliisslich, dass der Unterricht in den Realien in einer
Art ertheilt werde, welche dieses Verstindniss moglichst sichert,
und welche zugleich die Theilnalime daran nicht erkalten lisst.

Ich habe vorhin schon aus einander gesetzt, dass richtige, klare,
schart eingepriigte Erinnermngsbilder, Vorstellingen. nur aus
direkter Beobachtuny hiervorgehen. dass also die einzig richtige
Methode die auf Induktion, anf unmitielbare Beobachtung ve-



	Schweiz. Lehrertag in Zürich : III.

